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1. Plangebiet 

Der 2. Änderungsbereich des Bebauungsplanes K 13 liegt innerhalb der Bocholter Innenstadt. 

Die Fläche wird nördlich durch den Liebfrauenplatz und die Gasthausstraße, östlich durch die 

Langenbergstraße bzw. den Lucy-Vollbrecht-Büschlepp-Platz, südlich durch die Osterstraße 

sowie westlich durch den Bertold-Löwenstein-Platz begrenzt.  

 

Das Plangebiet liegt in der Gemarkung Bocholt, auf Flur 10 sowie teilweise auf Flur 11, Flur-

stück 729. Es umfasst 0,47 ha und ist nachstehend abgebildet. 

 

Abbildung 1: Geltungsbereich des Änderungsbereiches 

 

(ohne Maßstab) 

 

2. Planungsanlass/ Planungsverfahren 

Im Ausschuss für Planung und Bau am 13.11.2019 wurde bezüglich der Innenstadtnutzungen 

ein Konzept für anlassbezogene Änderungen von Bebauungsplänen vorgestellt. Hintergrund 

ist, dass sich die Einzelhandelsstrukturen in einem wandelnden Prozess befinden. Aus diesem 

Grund sollen die innerstädtischen Nutzungen, wie Handelsbetriebe und Dienstleistungen, auf 

die Hauptlagen konzentriert werden, um Leerständen entgegenzuwirken. Darüber hinaus neh-

men Wohnnutzungen eine wichtige Funktion bei der langfristigen Belebung der Innenstadt ein. 

 

Für einen Großteil der Bocholter Innenstadt bestehen Bebauungspläne. Darin sind überwie-

gend, insbesondere im Bereich der Hauptlagen, Kerngebiete gemäß § 7 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Die Festsetzung als Kerngebiet hat insbeson-

dere eine Bedeutung für die Erdgeschosszonen. Diese dienen gemäß § 7 BauNVO 

vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der zentralen Einrichtungen der 

Wirtschaft, Verwaltung sowie Kultur. Großflächige Einzelhandelsbetriebe sind nur in Kernge-

bieten sowie Sondergebieten gemäß § 11 BauNVO zulässig. Die Nutzung Wohnen findet dort 

auch in den Obergeschossen eine untergeordnete Rolle. Hingegen wäre in einem Urbanen 

Gebiet gemäß § 6a BauNVO das Mischverhältnis der Nutzungen flexibel anzuwenden.  
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Durch eine Kartierung der vorhandenen Nutzungen im Erdgeschoss sowie des ersten Ober-

geschosses konnten in der Innenstadt Bereiche identifiziert werden, bei denen die Ausweisung 

als Kerngebiet nicht den aktuellen Gegebenheiten bzw. den Zielen der Stadtentwicklung ent-

spricht. Auch innerhalb des Bereiches des Baublocks Liebfrauenplatz und Gasthausstraße/ 

Langenbergstraße/ Osterstraße ist die anlassbezogene Änderung des Bebauungsplanes K 13 

von einem Kerngebiet in ein Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO sinnvoll. Dadurch kann das 

Wohnen in der Innenstadt gestärkt werden.  

 

Bei dem Bereich der Gasthausstraße mit den geraden Hausnummern 20 bis 36, östlich vom 

Liebfrauenplatz, handelt es sich um klassische Hinterhofnutzungen in eingeschossiger Bau-

weise, teilweise reichen auch die Erdgeschosszonen der Osterstraße an die hinteren 

Grundstücksbereiche. Um die Gasthausstraße städtebaulich aufzuwerten und dort Wohnnut-

zung zu ermöglichen, soll der Bereich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung an den 

übrigen Änderungsbereich angepasst werden.  

 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes K 13, zu Beginn der 

1970er Jahre, war für den Bereich eine Abkehr von der für Bocholt typischen Satteldach-Be-

bauung und stattdessen eine Bebauung im Stil von Staffelgeschossen vorgesehen. Dies 

wurde so jedoch seitdem nur geringfügig umgesetzt, weshalb eine Anpassung des Maßes der 

baulichen Nutzung angebracht ist. 

 

Aufgrund des dargelegten Anlasses soll der Bebauungsplan K 13 mit der folgenden Zielset-

zung geändert werden: 

 

¶ Änderung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung,  

¶ Wohnen in der Innenstadt fördern, 

¶ Stärkung der innerstädtischen Hauptlagen. 

 

Nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 

sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Um die 

Nutzung der Obergeschosse als Wohnflächen langfristig zu sichern und bisher untergenutzte 

Bereiche einer neuen Nutzung zuzuführen, ist eine Änderung des Bebauungsplanes K 13 Vo-

raussetzung. 

 

Das Baugesetzbuch ermöglicht mit § 13a BauGB bei Maßnahmen der Innenentwicklung die 

Anwendung des beschleunigten Verfahrens. Da sich der Geltungsbereich des Änderungspla-

nes K 13 innerhalb des bebauten Siedlungszusammenhanges der Stadt Bocholt, konkret im 

innerstädtischen Bereich, befindet und die weiteren Voraussetzungen für die Anwendung des 

§ 13a BauGB vorliegen (Flächengrößenbedingung ≤ 20.000 m² Grundfläche gemäß § 19 Abs. 

2 BauNVO; festgesetzte Grundfläche im Änderungsplan K 13 = 4584 m² - siehe auch Kapitel 

6.6 „Städtebauliche Kennziffern“), wird die 2. Änderung des verbindlichen Bauleitplanes K 13 

im beschleunigten Verfahren durchgeführt. In diesem Fall gelten die Eingriffe in Natur und 

Landschaft, die aufgrund der Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes zu erwarten 

sind, im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

oder zulässig. Ebenso sind bei der Planung keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung 
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der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-

setzes (BImSchG) zu beachten. Im Planbereich und im näheren Umfeld sind keine 

Störfallbetriebe bekannt. 

 

Zur Klarstellung ist darauf hinzuweisen, dass durch die Aufstellung des 2. Änderungsplanes K 

13 die Zulässigkeit eines Vorhabens, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 

Landesrecht unterliegt, nicht vorbereitet wird. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in 

§ Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen ebenfalls nicht. 

 

Aufgrund der dargelegten Voraussetzungen erfolgt die Aufstellung des 2. Änderungsplanes K 

13 im beschleunigten Verfahren ohne die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 

BauGB.  

 

Das Baugesetzbuch sieht im Rahmen der Bauleitplanung besonders die Beachtung eines 

sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden sowie des Klimaschutzes vor. 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB und der Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB hat die städ-

tebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung zu erfolgen. Die 

Ziele des Änderungsverfahrens stimmen mit dem überein. Das Änderungsverfahren wurde im 

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr am 17.03.2021 eingeleitet.  

 

3. Planungsvorgaben 

3.1 Regionalplan 

Der Geltungsbereich des 2. Änderungsplanes K 13 ist im Regionalplan Münsterland der Be-

zirksregierung Münster (rechtswirksam seit: 27. Juni 2014) als Allgemeiner Siedlungsbereich 

(ASB) dargestellt. 

 
Im Kapitel III des Regionalplanes Münsterland wird unter Grundsatz 8 – Allgemeine Siedlungs-

bereiche kompakt entwickeln - das Ziel 3 angeführt, dass Allgemeine Siedlungsbereiche 

bedarfsgerecht in Anspruch zu nehmen sind. Die Allgemeinen Siedlungsbereiche umfassen 

neben Wohnbauflächen auch alle mit dieser Funktion zusammenhängenden Flächen, so bei-

spielsweise für den Verkehr. Sie schließen auch gemischte Bauflächen und Flächen für 

wohnverträgliches Gewerbe ein. Vor dem Hintergrund des anhaltenden Flächenverbrauchs für 

Siedlungszwecke ist verstärkt auf eine geordnete und flächensparende Inanspruchnahme der 

dargestellten Bauflächen zu achten. Die bauliche Entwicklung sollte unter Beachtung auch 

ökologischer Zielsetzungen zunächst auf die Innenentwicklung und Nachverdichtung sowie 

auf die Wiedernutzbarmachung von geeigneten Siedlungsflächen gerichtet sein. Eine flächen-

sparende kompakte Siedlungsentwicklung kann die bereits vorhandene Infrastruktur 

kostengünstig nutzen. Neben Maßnahmen zur Förderung der Innenentwicklung und Verdich-

tung der Siedlungsstruktur sollte weiterer Wohnraum auf bereits (teils-) bebauten 

Grundstücken entwickelt werden. 

 

Die getroffenen Festsetzungen des 2. Änderungsplanes K 13 sehen ein Urbanes Gebiet ge-

mäß § 6a BauNVO vor und bewegen sich im vom Regionalplan für einen Allgemeinen 

Siedlungsbereich definierten Rahmen.  
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3.2 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Bocholt ist seit dem 12.01.1979 rechtswirksam. Er stellt 

für den Bereich des Änderungsplanes K 13 eine Kerngebietsfläche dar. Dies ist aufgrund des 

dargelegten Anlasses nicht entsprechend der stadtplanerischen Zielsetzung, da Wohnen in 

Teilen der Innenstadt gefördert werden soll. Aus diesem Grund ist im Zuge der Berichtigung 

der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB der angedachten Entwicklung 

anzupassen (Berichtigung der Darstellung von Kerngebiet in Urbanes Gebiet). 

 

Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

 

(ohne Maßstab) 

 

Abbildung 3: Änderungsvorschlag zum Flächennutzungsplan 

 

(ohne Maßstab) 

 



2. Änderungsplan K 13  Stand: Frühzeitige Beteiligung, August 2021 

5 

3.3 Rechtskräftiger Bebauungsplan 

Der Bereich der Bebauungsplanänderung liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes K 

13, der seit dem 26.01.1971 rechtsverbindlich ist. Für die Fläche ist ein Kerngebiet festgesetzt. 

Entsprechend einem Kerngebiet liegt die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) bei 1,0.  

 

Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse ist abgestuft, im Sinne von drei, vier und wieder drei 

zulässigen Vollgeschossen. Zudem ist die Dachneigung auf 0 Grad begrenzt, was einem 

Flachdach entspricht. Dies zeigt, dass zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes K 

13 eine Abkehr von der für Bocholt typischen Satteldach-Bebauung und stattdessen eine Be-

bauung im Stil von Staffelgeschossen vorgesehen war. Dies wurde jedoch seitdem nur 

geringfügig umgesetzt, weshalb eine Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung, insbe-

sondere wieder hin zur Satteldach-Bebauung, angebracht ist.  

 

Die Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt bei einer Geschossigkeit von maximal vier Geschos-

sen 2,2. Im Bereich der Gasthausstraße ist die Geschossigkeit auf eins begrenzt. Es ist bis 

auf diesen Bereich eine geschlossene Bauweise festgesetzt. Um die Nutzung Wohnen zu stär-

ken, ist eine Änderung des Bebauungsplanes K 13 angedacht. 

 

Dem rechtskräftigen Bebauungsplan K 13 aus dem Jahr 1971 liegt die BauNVO aus dem Jahr 

1968 zugrunde. Für den Änderungsbereich wird nunmehr die BauNVO von 2017 in der aktu-

ellen Fassung berücksichtigt.  

 

Abbildung 4: Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan K13 

 

(ohne Maßstab) 

 

4. Bisherige Flächennutzung/ Angrenzende Nutzungen 

Die Fläche des Änderungsbereiches ist größtenteils in drei- bis viergeschossiger geschlosse-

ner Bauweise bebaut. Entlang der Gasthausstraße, ab Hausnummer 20 aufwärts, liegt eine 

eingeschossige Bauweise vor, ein Baukörper ist zweigeschossig. Der Änderungsbereich ist 

überwiegend durch Satteldächer geprägt, einzelne Bestandsgebäude weisen Flachdächer 

auf. Dabei handelt es sich insbesondere um die Riegel-Bebauung im Westen und Osten.  

 

Der Geltungsbereich grenzt an die Fußgängerzone der Osterstraße sowie an den Liebfrauen-

platz, der als Parkplatz genutzt wird, an. Der Geltungsbereich wird von innerstädtischen 
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Nutzungen, insbesondere in Form von Einzelhandel- und Gastronomiebetrieben sowie Dienst-

leistung bestimmt. Darüber hinaus gibt es in unmittelbarer Umgebung eine Vielzahl weiterer 

dieser Nutzungen. 

 

Abbildung 5: Luftbild  

 

(ohne Maßstab) 

 

5. Begründung der Festsetzungen 

5.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Der Geltungsbereich des 2. Änderungsplanes K 13 wird als Urbanes Gebiet gemäß § 6a 

BauNVO festgesetzt. Die in diesem Baugebiet nach § 6a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO ausnahms-

weise zulässigen Nutzungen in Form von Tankstellen sind unzulässig. Eine Tankstelle ist 

aufgrund der innerstädtischen verkehrlichen Situation nicht umzusetzen. Zudem soll kein zu-

sätzliches Aufkommen von motorisiertem Individualverkehr in der Innenstadt verursacht 

werden (F 1). Vergnügungsstätten werden in der Stadt Bocholt über das Vergnügungsstätten-

konzept vom 21.12.2011 gesteuert. Demnach stellt der Bereich der Osterstraße keine 

geeignete Verortung für Vergnügungsstätten dar, weshalb diese im Geltungsbereich unzuläs-

sig sind (F 2). 

 

Durch die Änderung von einem Kerngebiet in ein Urbanes Gebiet ist großflächiger Einzelhan-

del nicht länger zulässig. Dieser ist innerhalb des 2. Änderungsbereiches K 13 nicht vorhanden 

oder beabsichtigt, weshalb die planungsrechtliche Möglichkeit eines großflächigen Einzelhan-

delsbetriebes nicht länger notwendig ist.  

 

(c) Kreis Borken, Fachbereich Geoinformation und Liegenschaftskataster, 2019 
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Mit der Änderung soll Wohnen in der Innenstadt gestärkt werden, da dies die Innenstadt be-

lebt. Eine Wohnnutzung im Erdgeschoss im Bereich der Osterstraße sowie des 

Liebfrauenplatzes wäre allerdings der Funktion der innerstädtischen Hauptlagen sowie der 

Fußgängerzone nicht förderlich, weshalb Wohnen dort ausgeschlossen ist. (F 3) 

 

Die bestehenden Nutzungen stehen im Einklang mit den Festsetzungen zu der Art der bauli-

chen Nutzung. 

 

5.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB i.V.m. §§ 16, 17 18 und 

20 BauNVO) 

Für das Plangebiet wird eine GRZ von 1,0 festgesetzt. Dadurch wird die Obergrenze der 

BauNVO von 0,8 für Urbane Gebiete überschritten. Dies lässt sich damit begründen, dass es 

sich um eine innerstädtische Fläche handelt, die an nahezu allen Grundstücksgrenzen raum-

bildende Funktionen einnimmt. Aufgrund der Größe des Baublocks bietet sich ein begrünter 

Innenhof nur bedingt an. Außerdem ist die Fläche des Änderungsbereiches nahezu vollständig 

versiegelt. Durch die Festsetzung zur extensiven Dachbegrünung bei neuerrichteten Flachdä-

chern und Nebengebäuden kann zumindest ein kleiner Teil zu der Verbesserung des 

Stadtklimas beigetragen werden. 

 

Die GFZ wurde im Großteil des Geltungsbereiches auf 3,0 begrenzt. Dies entspricht der Ober-

grenze der BauNVO für Urbane Gebiete und ermöglicht dennoch eine gute Ausnutzung des 

Bodens. Die Riegelbebauung im Osten und Westen wurden jeweils mit einer GFZ von 4,0 

versehen, die folglich die Obergrenze der BauNVO überschreitet. Dies ist damit zu begründen, 

dass für die Grundstücke aufgrund ihres Zuschnitts sowie der raumbildenden Funktion eine 

vollständige Bebauung in viergeschossiger Bauweise ermöglicht werden soll. Die Festsetzun-

gen entsprechen dem Bestand. 

 

Bei dem Bereich der Gasthausstraße mit den geraden Hausnummern 20 bis 36, östlich vom 

Liebfrauenplatz, handelt es sich um klassische Hinterhofnutzungen in eingeschossiger Bau-

weise, teilweise reichen aber auch die Erdgeschosszonen der Osterstraße an die hinteren 

Grundstücksbereiche. Um die Gasthausstraße städtebaulich aufzuwerten und um dort Wohn-

nutzungen zu ermöglichen, wird der Bereich hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung an 

den übrigen Änderungsbereich angepasst.  

 

Die Geschossigkeit ist von mindestens drei auf höchstens vier Geschosse begrenzt, was der 

Geschossigkeit des Bestandes und der bisherigen Festsetzung im rechtsverbindlichen Bebau-

ungsplan entspricht. Zudem wurde zusätzlich die Gebäudehöhe durch die Oberkante der 

Attika bzw. First- und Traufhöhe begrenzt, damit sich die Baukörper in das nähere Umfeld 

einfügen. Der Bereich entlang des Liebfrauenplatzes weist eine geringere Höhe auf, als der 

übrige Geltungsbereich. Dies ist mit den Höhen der Bestandsbebauung zu begründen und 

zukünftige Neubauten sollten sich dort einfügen. (F 5.1, F 5.2) 

 

Um die Höhen der unterschiedlichen Bezugspunkte an den Baukörpern eindeutig zu definie-

ren, wird eine Höhenfestsetzung als Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 3 BauGB für 

die im Bebauungsplan zulässige Bauform getroffen. (F 4) 
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5.3 Bauweise und Überbaubare Grundstücksfläche (§§ 22 und 23 BauNVO) 

Entsprechend dem baulichen Bestand und dem Ziel der Fassung des öffentlichen Raumes 

wurde eine geschlossene Bauweise festgesetzt.  

 

Der überbaubare Bereich wird entlang der Langenbergstraße, der Osterstraße sowie des Lieb-

frauenplatzes durch Baulinien entsprechend dem Bestand bzw. der geplanten städtebaulichen 

Struktur nach § 23 BauNVO definiert. Die Baulinien gleichen der Grenzen zu den außerhalb 

des Geltungsbereichs liegenden öffentlichen Verkehrsflächen, wodurch dem Charakter eines 

innerstädtischen Gebiets Rechnung getragen wird und das Plangebiet den umliegenden öf-

fentlichen Raum fasst. Entlang der Gasthausstraße mit den geraden Hausnummern 20 bis 36 

wurde eine Baugrenze eingezeichnet, da dieser Bereich städtebaulich weniger bedeutsam ist. 

Folglich kann dort den Eigentümern mehr Spielraum bei der Bebauung gegeben werden. 

 

Auf dem Flurstück 661 sowie angrenzend zum Flurstück 101, im Bereich des Lucy-Vollbrecht-

Büschlepp-Platz, wurden Baulinien eingezeichnet, die die Straßenverkehrsflächen überlagern. 

Dabei handelt es sich um die planungsrechtliche Sicherung bestehender Gebäude sowie der 

gewünschten städtebaulichen Struktur. Diese Baulinien gelten ab dem ersten Obergeschoss. 

Parallel zu den Straßenverkehrsflächen wurden Baugrenzen im Bereich des Erdgeschosses 

eingezeichnet, um der Bebauung im inneren Bereich Flexibilität, insbesondere hinsichtlich der 

Belichtung der oberen Geschosse, zu bieten. 

 

5.4 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

Die bestehenden Verkehrsflächen wurden entsprechend des Bestandes und analog zum 

rechtskräftigen Bebauungsplan K 13 festgesetzt. Dabei handelt es sich zum einen um zwei 

Durchgänge für Fußgänger von der Osterstraße zum Liebfrauenplatz. Aus diesem Grund 

wurde die Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Fußgängerbereich versehen. Zum ande-

ren wurde eine Verkehrsfläche im Osten des Änderungsbereiches festgesetzt, was dem 

Bestand entspricht. Die drei Verkehrsflächen sind ab dem 1. Obergeschoss überbaubar.  

 

5.5 Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Eine Festsetzung im Bebauungsplan sieht die Begrünung der Dächer von Hauptgebäuden mit 

einem Flachdach (oberhalb der obersten Geschossebene) sowie von Garagen und Nebenge-

bäude mit einem extensiven Gründach vor. Hintergrund dieser Festsetzung stellt die lokale 

Minderung der Folgen von Starkregenereignissen, die Verbesserung des Mikroklimas, die För-

derung der Biodiversität sowie die Gestaltung der Dachlandschaften dar. Dachbegrünungen 

können in unterschiedlichen Variationen durchgeführt werden. Die extensive Dachbegrünung 

hat bei einer Vegetationstragschicht von 8 cm zu erfolgen. Diese Form der Dachbegrünung ist 

mit wenig Pflegeaufwand verbunden. Durch einen vergleichsweise geringen Dachaufbau 

Wachsen dort insbesondere Gräser, Moose und Kräuter. Außerdem soll die Vegetationstrag-

schicht bei einer Wasserrückhaltung für ausreichend Speichervolumen sorgen. 

Belichtungseinrichtungen und technische Dachaufbauten (z.B. Kühlungs- und Lüftungsbau-

ten) können untergeordnet zugelassen werden. Die Nutzung solarer Strahlungsenergie ist 

über der Dachbegrünung zulässig, sofern sie der Funktion dieser nicht zuwiderläuft. Informa-

tionen zu der festgesetzten Begrünung können dem FLL-Regelwerk „Richtlinien für Planung, 

Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen“ (Ausgabe 2018) der Forschungsgesellschaft 

Landesentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), Friedensplatz 4, 53111 Bonn, entnommen 
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werden. Gebäude mit Flachdach bzw. flachgeneigte Dächer, die zum Zeitpunkt des Satzungs-

beschlusses bereits bestanden, genießen Bestandsschutz, d. h. diese Dächer müssen nicht 

nachträglich begrünt werden. (F 5) 

 

5.6 Örtliche Bauvorschrift (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 Abs. 2 BauO NRW 2018) 

Es wurden bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften getroffen, die das Stadtbild för-

dern. Durch die Festsetzung, dass das letzte Vollgeschoss als Gebäudeabschluss fungiert, 

fügen sich Gebäude in die Umgebung ein. (F 7)  

 

Als Dachform ist im Bereich der Osterstraße mit den ungeraden Hausnummern 25 bis 59 und 

entlang des Liebfrauenplatzes entsprechend dem Bestand und der gewünschten Städtebauli-

chen Struktur entlang der Baulinie/ Baugrenze nur Satteldach zulässig. Dementsprechend 

wurden für Satteldächer weitere gestalterische Festsetzungen getroffen betreffend Dachnei-

gung sowie Dachgauben, Dachaufbauten und Dacheinschnitte, die dem Stadtbild förderlich 

sind. (F 8.2, F 9, F 10) 

 

Die östlich und westlich liegenden Grundstücke Langenbergstraße 68 und Osterstraße 23 wei-

sen einen abweichenden Baustil auf. Aus diesem Grund sind dort als Dachform Flachdach 

oder Satteldach zulässig. Diese Festsetzung wurde auch für die Gasthausstraße getroffen, da 

dort ein gewisser gestalterischer Spielraum gegeben sein soll. Beide Dachformen wurden je-

weils mit Festsetzungen zu der Höhe versehen. Die gestalterischen Festsetzungen für 

Flachdächer gelten auch in diesen Bereichen. (F 8.1) 

 

Das Stadtbild der Bocholter Innenstadt wird überwiegend von Rot bis Rot-Braunen Ziegelstein-

fassaden geprägt. Um dieses einheitliche Stadtbild langfristig zu erhalten wird eine 

entsprechende Festsetzung zur Fassadengestaltung getroffen. Durch eine ansprechende Ge-

staltung wird die Attraktivität der Innenstadt und das identifikationsstiftende Merkmal gestärkt. 

In den Bereichen der Stadtachse und des historischen Rathauses ist die Gestaltung von be-

sonderem Interesse, weshalb die Festsetzung neben Neubauten auch für Um- und 

Erweiterungsbauten sowie bei Änderungen der Fassade greift.  

 

Als Einkaufsmeile ist die Stadtachse der Innenstadt hell, fußgängerfreundlich, größtenteils 

vom Verkehr hauptsächlich befreit sowie teilweise durch Grünakzente attraktiv gestaltet. 

Grundsätzlich sind neben der Architektur, die den Gebäuden innewohnenden Geschäfte und 

Lokale für die Attraktivität der Stadtachse prägend. In diesem Sinne ist es wichtig, eine quali-

tativ ansprechende Einkaufsstraße zu erhalten, mithilfe derer die Innenstadt als Standort für 

Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung und Wohnen gestärkt wird. Die Stadtachse um-

fasst:  

¶ die Neustraße nördlich der Aa, 

¶ Nordstraße,  

¶ Königsstraße,  

¶ Osterstraße  

¶ sowie den Gasthaus- und Liebfrauenplatz. 

Der Bereich des historischen Rathauses beinhaltet den Marktplatz und den St.-Georgs-Platz. 

Der historische Marktplatz wird von dem historischen Rathaus geprägt. Da sich bei Bauwerken 
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der historische Aussagewert vornehmlich in der Wirkung nach außen manifestiert, können um-

fangreiche bauliche Eingriffe in den Bestand das Stadtbild und seine Wirkung gefährden. 

Insbesondere im Bereich des historischen Rathauses und der St. Georg Kirche muss solchen 

Fehlentwicklungen frühzeitig begegnet werden. Im Bereich des historischen Rathauses ist 

demzufolge auf denkmalpflegerische Gesichtspunkte besonders Rücksicht zu nehmen.  

 

Der historische Marktplatz bietet dank des historischen Rathauses einen wichtigen Anzie-

hungspunkt und Standort für zahlreiche, die Innenstadt belebende Events. Zudem ist die hohe 

Gestaltqualität im Bereich des historischen Stadtkerns ein entscheidendes Potential für den 

stationären Einzelhandel und die Gastronomie.  

 

Ausnahmsweise können andere Materialien verwendet werden, die maximal 20 % der ge-

schlossenen Fassadenfläche umfassen dürfen. Dadurch wird ein gewisser 

Gestaltungsspielraum eingeräumt. Die Fassadengestaltung soll jedoch einheitlich für ein ge-

samtes Gebäude gedacht werden. Zum Beispiel sollen Erdgeschosszonen keine andere 

Fassadengestaltung aufweisen als die Obergeschosse. Dies soll durch die Ausnahmerege-

lung beeinflusst werden. Des Weiteren ist im Einzelfall zu beurteilen, ob sich eine andere 

Materialität und Farbgebung in die nähere Umgebung einfügen. (F 11) 

 

6. Auswirkungen der Planung 

6.1 Belange des Umweltschutzes 

6.1.1 Immissionen und Emissionen 

Von Immissionen, insbesondere in Form von Verkehrslärm, ist auf der Fläche des Änderungs-

bereichs nicht auszugehen. 

 

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich wesentlich geräuschemittierende Betriebe im oder 

angrenzend an den Geltungsbereich des 2. Änderungsplanes K 13 befinden. 

 

6.1.2 Ökologische Belange/ Umweltbericht 

Gemäß § 13a Abs. 2 i. V. m. § 13 Abs. 3 BauGB sind eine Umweltprüfung sowie ein Umwelt-

bericht nicht erforderlich. Durch den Bebauungsplan wird keine Zulässigkeit von UVP-

pflichtigen Vorhaben begründet. Es liegen zudem keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele und der Schutzzwecke der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung im Sinne der FFH-Richtlinie und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vor. 

 

Die Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege im Sinne 

der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Schutzgüter werden durch die Planung nicht berührt 

bzw. werden in der Planung durch die gewählten Festsetzungen ausreichend berücksichtigt. 

Zudem sind im Plangebiet und angrenzend keine Störfallbetriebe vorhanden. 

 

6.1.3 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 

Die Eingriffsregelung ist bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung mit einer maximal zuläs-

sigen Grundfläche von 20 000 qm nicht beachtlich, da Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung 
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des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB als vor der plane-

rischen Entscheidung erfolgt oder zulässig gelten. Folglich ist der 2. Änderungsbereich K 13 

diesbezüglich nicht zu betrachten. 

6.1.4 Artenschutz  

Bei dem Änderungsbereich handelt es sich um eine bereits bebaute Fläche, die gemäß der 

Zulässigkeit des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes K 13 nahezu vollständig versiegelt ist. 

Aus diesem Grund kann keine Notwendigkeit für eine Artenschutzprüfung abgeleitet werden. 

 

Zukünftig sind aufgrund des zunehmenden Alters der Bestandsgebäude in zunehmendem 

Maße bauliche Veränderungen (An- und Umbauten, sowie Sanierungen und Ersatzbauten) im 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes zu erwarten. Bei Abriss-, Umbau- und Sanierungs-

maßnahmen können durch Beseitigung von Lebensstätten der besonders bzw. streng 

geschützten Arten sowie durch Tötung und Verletzung von Tieren im Zuge der Bautätigkeit 

artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

für Gebäude bewohnende Tierarten (insbesondere Fledermäuse und Vögel) ausgelöst wer-

den.  Aus diesem Grund ist vor dem Abbruch oder der baulichen Veränderung (Umbau, 

Sanierung) von Gebäuden oder deren Umnutzung sowie von Gehölzentfernungen eine Arten-

schutzprüfung durchzuführen. Hierbei sind die Gebäude gezielt auf mögliche Quartiere und 

Niststätten von geschützten und planungsrelevanten Tierarten zu untersuchen. Abhängig von 

den Ergebnissen der Artenschutzprüfung ist zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 

44 BNatSchG im Zuge der Abriss-, Umbau- und/oder Sanierungsmaßnahmen gegebenenfalls 

ein Vermeidungs- und Maßnahmenkonzept zu erstellen. Dabei ist auch das Erfordernis von 

vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen, Bauzeitenbeschränkungen und ökologischer Baube-

gleitung zu prüfen. Sollten dennoch bei Abbrucharbeiten, Umbauten oder Umnutzungen 

vorhandener Gebäude Tiere oder Lebensstätten der in Nordrhein-Westfalen verbreiteten be-

sonders und streng geschützten Arten (z.B. Fledermäuse, Vögel) festgestellt werden, ist die 

Bautätigkeit sofort zu unterbrechen und das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutz-

behörde des Kreises Borken abzustimmen. Ein entsprechender Hinweis wurde im 

Bebauungsplan aufgenommen. (H 1)  

 

6.1.5 Klimaschutz 

Um den Klimaschutz zu verbessern, hat die Stadt Bocholt Leitziele festgelegt und das Inte-

grierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept 2013 (IKKK) aufgestellt und beschlossen. 

Das Konzept ist auf der Homepage der Stadt Bocholt einzusehen.  

 

Kleinklimatisch sind für das Plangebiet keine Besonderheiten gegenüber anderen, z. B. den 

angrenzenden bebauten Bereichen, feststellbar. Im direkten Umfeld von versiegelten Flächen 

kommt es zu einer Veränderung des Mikroklimas. Dadurch wird die Boden- und die Lufttem-

peratur in Abhängigkeit von der Sonneneinstrahlung ansteigen. Durch die Änderung des 

Bebauungsplanes K 13 kommt es zu keiner negativen Beeinflussung des Mikroklimas, da die 

Fläche bereits vollständig bebaut und versiegelt ist. 

 

Um das innerstädtische Kleinklima zu verbessern und zumindest eine kleinräumige Durchbe-

grünung zu erreichen, ist im Bebauungsplan eine Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB 

aufgenommen worden (s. Kapitel 5.6 „Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung“). 
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6.1.6 Altlasten 

Im Geltungsbereich des Änderungsplanes K 13 sind keine Altlasten oder Altlastenverdachts-

flächen bekannt. Es kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass Altlasten 

vorhanden sind. Ein entsprechender Hinweis wird in der Bebauungsplanänderung aufgenom-

men. (H 2) 

 

6.1.7 Boden und Fläche  

In Verbindung mit dem 2. Änderungsverfahren K 13 ist anzumerken, dass sich der Planbereich 

im Siedlungszusammenhang der Stadt Bocholt befindet. Der Geltungsbereich ist im Bestand 

nahezu vollständig versiegelt, was sich insbesondere mit der zentralen innerstädtischen Lage 

begründen lässt. Folglich entspricht der Änderungsplan K 13 der Zielsetzung des § 1 Abs. 5 

BauGB auf sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden. Es werden keine als 

Waldfläche zu bezeichnenden oder landwirtschaftlich genutzten Flächen einer anderweitigen 

Nutzung zugeführt, so dass auch dem § 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB entsprochen ist. 

 

Durch die wohnbauliche Innenentwicklung kann ein, wenn auch geringer, Beitrag zum Klima-

schutz geleistet werden, da keine bisher unversiegelten und unerschlossenen Flächen im 

Außenbereich einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden. Im Rahmen der Möglichkeiten 

des Bauleitplanverfahrens wird bei der Aufstellung des 2. Änderungsplanes K 13 die Zielset-

zung des § 1a Abs. 5 BauGB beachtet. 

 

6.2 Verkehrliche Erschließung 

Die Erschließung des Urbanen Gebiets erfolgt östlich über die Langenbergstraße und nördlich 

über die Gasthausstraße, die als Tempo 30- Zone mit Einbahnstraßenregelung ausgewiesen 

ist. Zudem ist die Straße nur für Anlieger freigegeben. 

 

Auch der Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr ist sichergestellt. Die Bushaltestelle Lieb-

frauenplatz liegt unmittelbar nördlich des Liebfrauenplatzes, die von den Stadtbuslinien C2 und 

C3 angefahren wird. Der Busbahnhof am Europaplatz ist rund 400 m vom 2. Änderungsplan 

K 13 entfernt, dieser wird von sämtlichen städtischen Buslinien angefahren.  

 

6.3 Ver- und Entsorgung 

Aufgrund der angrenzenden Bebauung sowie der vorhandenen Nutzung kann davon ausge-

gangen werden, dass für die Fläche des Änderungsplanes K 13 die Ver- und Entsorgung über 

die vorhandene Infrastruktur sichergestellt ist. Die Fläche ist an einen Mischwasserkanal an-

geschlossen. Die Thematik wird im weiteren Verfahren untersucht.  

 

6.4 Kampfmittel 

Das Plangebiet ist hinsichtlich möglicher Kampfmittelbelastungen bisher noch nicht abgesucht 

worden. Dies ist zwingend erforderlich. Ein Hinweis wegen möglicher Kampfmittelvorkommen 

wurde im Bebauungsplan aufgenommen. (H 3) 
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6.5 Denkmalschutz 

Erkenntnisse zu Bodendenkmälern liegen im Plangebiet nicht vor. Zur Berücksichtigung der 

Belange des Bodendenkmalschutzes ist ein entsprechender Hinweis im Bebauungsplan auf-

genommen. (H 4)  

 

Im näheren Umfeld stehen die Gebäude an der Osterstraße 66 und 69 unter Denkmalschutz. 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes K 13 wird diese Baudenkmäler jedoch nicht beein-

trächtigen.  

 

6.6 Städtebauliche Kennziffern 

Urbanes Gebiet 4584 m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 189 m² 

Insgesamt 4772 m² 

 

6.7 Kosten und Realisierung 

Der Stadt Bocholt werden nach heutigem Stand neben den Verfahrenskosten keine Kosten 

entstehen. Die Realisierung erfolgt durch die Planungsbegünstigten. 

 

 

Bocholt, den 13.08.2021      Der Bürgermeister 

         i. A. 

  

gez.  

Cox, M.Sc. 


